
 Anwalt der Anwälte

Mittwoch, 28. Januar 2026

18.30 Uhr Begrüßungsabend in der RA-Micro  
Anwaltslounge im Cube Berlin

 Grußwort: Stefan von Raumer, Präsident des 
DAV, Rechtsanwalt 

 Begrüßungsvortrag: Dr. Nathalie Oberthür, 
Vorsitzende des Arbeitsrechtsausschusses, 
Rechtsanwältin  

 
Donnerstag, 29. Januar 2026

09.00 Uhr Eröffnung und Vorstellung der Panels
 Dr. Doris-Maria Schuster, Vorsitzende 
 der AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwältin 

09.15 Uhr Grußwort
 N.N.

09.30 Uhr Streitgespräch

 Europäisches Arbeitsrecht – zu viel  
Einheit in der Vielfalt?

 
 • Teilnehmer:
  Prof. Dr. Koen Lenaerts, Präsident des   

 Europäischen Gerichtshofs
  Inken Gallner, Präsidentin des   

 Bundesarbeitsgerichts
  Prof. Dr. Stefan Greiner, Universität Bonn
  Dr. Gerlind Wisskirchen, Rechtsanwältin

 • Moderation: Corinna Budras,    
 Wirtschaftskorrespondentin für Verkehr,   
 Digitales und Justiz der FAZ,    
 Verantwortliche Redakteurin für   
 Recht & Steuern

11.00 Uhr Kaffeepause

11.30 Uhr Panel I: Arbeitnehmerbegriff:   
Erosion oder Evolution?

 • Impulsreferate: 
  Prof. Dr. Stephan Gräf, Julius-
  Maximilians-Universität Würzburg
  Kathrin Vossen, Rechtsanwältin 
 • Diskussionsbeiträge: 
  Dr. Ernesto Klengel, Wissenschaftlicher   

 Direktor des Hugo Sinzheimer Instituts 
  Katja Bernhard, Vorsitzende des Bundes  

 der Richterinnen und Richter der   
 Arbeitsgerichtsbarkeit (BRA)

  Sophia von Rundstedt, CEO von Rundstedt

 • Moderation: Jürgen Markowski,   
 Rechtsanwalt 

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Diskussion Panel I

15.30 Uhr Kaffeepause

16.00 Uhr Panel II: Tarifsegen aus Europa oder 
Ende der negativen Koalitionsfreiheit?
• Impulsreferate: Prof. Dr. Jens M. Schubert, 

Brandenburgische Technische Universität 
Cottbus-Senftenberg

 Prof. Dr. Matthias Jacobs, Bucerius Law 
School

• Diskussionsbeiträge: Jan Dieren, Mitglied 
des Bundestags (SPD)

 Dr. Grégory Garloff, Leiter der  
Rechtsabteilung der Gewerkschaft NGG

 Wilfried Oellers, Mitglied des Bundestags 
(CDU)

 Christian Riechert, Referatsleiter im  
Bundesministerium für Arbeit und Soziales

 Roland Wolf, Geschäftsführer der Abtei-
lung Arbeitsrecht und Tarifpolitik im BDA

• Moderation: Dr. Ulrike Schweibert,  
Rechtsanwältin

17.00 Uhr Diskussion Panel II

19.00 Uhr Ende des ersten Veranstaltungstages

20.00 Uhr Abendveranstaltung im Zollpackhof 
 Dinnerspeech: Dr. Johannes Schipp, 
 ehemaliger Vorsitzender der 
 AG Arbeitsrecht im DAV, Rechtsanwalt

Freitag, 30. Januar 2026

09.00 Uhr Panel III: Entgelttransparenz:  
Gerechtigkeit oder Gleichmacherei? 
• Impulsreferate: Prof. Dr. Katharina Dahm, 

Hochschule Mainz 
 Prof. Dr. Sebastian Roloff, Richter am 

Bundesarbeitsgericht
• Diskussionsbeiträge: Michael Fleischmann, 

Rechtsanwalt
 Matthias Kempf, Chief People Offi cer 

Knauf Group, Präsident des Bundes der 
Personalmanager (BPM)

 Dr. Jens-Wilhelm Oberwinter, Rechtsanwalt 
 Dr. Holger Schrade, Präsident des 

Landesarbeitsgerichts Hamm und des 
Deutschen Arbeitsgerichtsverbands

  
• Moderation: Jakob Lange, Rechtsanwalt

10.00 Uhr Kaffeepause

10.30 Uhr Diskussion Panel III

12.30 Uhr Gesamtberichterstattung
 Prof. Dr. Clemens Höpfner, Geschäftsführen-

der Direktor des Instituts für Arbeits- und 
Wirtschaftsrecht der Universität zu Köln

13.30 Uhr Ende der Veranstaltung

 Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.

Information und Anmeldung: 
Philipp Arndt
arndt@anwaltakademie.de
Tel.: 030 / 726153-181
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Termin Mittwoch, 28. Januar 2026, 
18.30 Uhr bis Freitag, 30. Januar 
2026, 13.30 Uhr
(insgesamt 11,5 Vortragsstunden)
FAO-Bescheinigung gem. § 15 
FAO über 11,5 Stunden wird 
erteilt!

Tagungsort
Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, 
Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin
Zimmerreservierung unter 
Tel.: 030 7407 43 990, 
E-Mail: reservations.kanzleramt-
berlin@steigenberger.com
Abrufstichwort: Arbeitsrechtstag

Gebühr
395,- EUR Mitglieder der Arbeitsge-

meinschaft Arbeitsrecht/
FORUM Junge Anwalt-
schaft

495,- EUR Mitglieder DAV
595,- EUR Nichtmitglieder
USt. frei nach § 4 Nr. 22 a) UStG

Rahmenprogramm
Begrüßungsabend in der RA-MICRO 
Anwaltslounge im Cube Berlin
25,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)
 
Abendveranstaltung im Zollpackhof
120,- EUR inkl. 19 % MwSt. pro 
Person (inkl. Speisen und Getränke)

Die Onlineanmeldung fi nden Sie unter: 
https://www.anwaltakademie-event.de/2320

Diskussionsforum
Dieser Kongress richtet sich an alle im Arbeitsrecht Tätigen, insbesondere Rechtsanwälte, Richter, Parlamentarier, Vertreter der Ministerien, Hochschullehrer,
Unternehmens- und Verbandsjuristen.

7. Deutscher Arbeitsrechtstag
Auf dem Weg zur vollständigen Harmonisierung des deutschen Arbeitsrechts –   
Europäischer Binnenmarkt versus nationaler Markenkern

vom 28. bis 30. Januar 2026 im Steigenberger Hotel Am Kanzleramt

 

NZA Editorial Heft 1/2026
 

Arbeitsrecht im digitalen Umfeld 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die neue schwarz-rote 
Bundesregierung brachte eine Digitalstrategie auf den Weg. Zudem verging kaum ein 
Tag, an denen die Medien nicht von Digitalisierungsoffensiven in Wirtschaft und 
Anwaltschaft, allem voran im Bereich von Legal Tech und KI-Anwendungen berich-
teten. Was hat dies alles mit der Juristerei und dem Arbeitsrecht tun? 
 
Bereits vor knapp 20 Jahren hatte Richard Susskind in seinem berühmten 
Buch „The End of Lawyers“ beschrieben wie Legal Tech den Rechts-
markt verändern werde, mit der düsteren Prognose, dass annähernd die 
Hälfte der Mitglieder dieses Berufsstands überflüssig werde. Sicher wird 
diese finstere Perspektive so nicht eintreffen. Indes werden Legal Tech 
und KI vielfältige routinemäßige Aufgaben gerade im Anwaltsbereich  
erledigen. Denken Sie nur an die berühmten Datenräume bei einer Due  
Diligence, wo Heerscharen von Associates die Akten bzw. Dateien durch-
forsten mussten, dies erledigt KI heute in atemberaubender Geschwindig-
keit. Nach einer Recherche der Deutschen Bank stiegen im ersten Quartal 
2025 die weltweiten Investitionen in Rechenzentren und mithin in KI-Anwendungen 
im Jahresvergleich um mehr als 50%. Die Deutsche Bank prognostiziert, dass welt-
weit bis 2029 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 21% für KI-Inves-
titionen zu erwarten ist. 
 
Auch die Gerichtsbarkeit, allem voran die Arbeitsgerichtsbarkeit, setzt vermehrt auf 
KI-Anwendungen, um diese sorgsam in die Geschäftsprozesse einzubinden (s. dazu 
Francken/Wörl NZA 2026, 1, in diesem Heft). 
 
Für die Anwaltschaft geht damit einher, dass sich Geschäftsprozesse und -modelle 
ändern werden. Rechtsanwalt Dominik Herzog spricht etwa vom Tod der „billable 
hours“. Diesem insgesamt eher düsteren Zukunftsbild möchte ich entgegensetzen, 
dass Legal Tech und KI auch viele neue Chancen eröffnen, sich als Anwalt mit ent-
sprechender Expertise am Markt zu präsentieren. Der Transformationsprozess in der 
Wirtschaft mit Umstrukturierungen und Personalabbau wird auch uns Arbeitsrecht-
ler in den nächsten Jahren begleiten und trotz vielfältiger KI-Tools die Arbeit nicht 
ausgehen lassen. Bange sollte daher unserem Berufsstand nicht sein. Allerdings müs-
sen wir alle alert und offen für neue Entwicklungen bleiben, denn nur dann wird KI, 
in welcher Form auch immer, ein nutzbringendes Werkzeug sein. 
 
Ob auch die Legislative die Signale richtig einzuordnen vermag, ist offen, hatten doch 
Ulrich Sittard und Benjamin Pant schon 2024 (NZA Editorial H. 24/2024) eine  
digitalisierungsgerechte Anpassung von § 87 I Nr. 6 BetrVG gefordert. Der Gesetz-
geber im Arbeitsrecht hält sich aber weiterhin im Digitalbereich ziemlich bedeckt. 
Bleibt zu hoffen, dass die Reformbemühungen im BetrVG, die auch Gegenstand des 
diesjährigen Juristentags sein werden, insofern Früchte tragen werden. 
 
Ich wünsche Ihnen, im Namen des gesamten Teams von NZA und NZA-RR, ein 
gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2026. 
 

Ihr     Achim Schunder 


